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Die Regelung von Wald und Weide in Graubiinden

Vortrag, gehalten anliflich der Studienreise fiir das hohere Forstpersonal
der Gebirgskantone vom 1. bis 5. Juli 1945 durch B. Bawier, Kantonsforst-
inspektor

Die durch die eidg. Inspektion fiir Forstwesen veranstaltcte
Studienreise bietet mir die Moglichkeit, eine Frage in Ihrem Kreise
aufzuwerfen und an Hand mehrerer in Durchfiihrung befindlicher Bei-
spiele frei zu besprechen, iiber deren Bedeutung unter Gebirgsforst-
leuten keinerlei Zweifel obwalten kann und in welcher unser Kanton in
den letzten Jahren neue und vielleicht etwas ungewohnte Wege be-
schritten hat. Wir glauben, nach langen Jahrzehnten vorsichtigen
Tastens und spérlicher Erfolge, der richtigen Losung nidher gekommen
zu sein, einer LOsung allerdings, die durchaus keine starre, rezept-
artige sein kann, sondern jedem Fall nach genauer Priifung aller
Verhiiltnisse anzupassen sein wird. Unser Vorgehen mag manchem von
Ihnen kiihn, vielleicht allzu kiihn, ja fast roh erscheinen, und ich
zweifle deshalb nicht daran, daff die Aussprache angesichts der Bilder,
die wir IThnen zeigen wollen, eine sehr lebhafte sein wird. Wir werden
Zustimmung oder Ablehnung, Beifall oder Kritik, gelassen entgegen-
nehmen, aber bemiiht sein, soviel wie irgendwie moglich daraus zu
lernen.

Wir stehen bei den von uns in Augenschein zu nehmenden Bei-
spielen auf dem Punkt, wo sich nun die Arbeit des Landwirtes zu der-
jenigen des Forstmannes gesellen und diese ergéinzen mufl, um zum
vollen Erfolg zu gelangen. Ich freue mich deshalb, daf auch maB-
gebende landwirtschaftliche Kreise an unseren Begehungen vertreten
sein werden. Deren Mitwirkung wird uns iiberall wertvoll sein.

SchlieBlich ist es mir ein Bediirfnis, der Tatigkeit meiner forst-
lichen Mitarbeiter hier zu gedenken. Es erfiillt mich mit ganz beson-
derer Befriedigung, daf sie die gewaltige zusédtzliche Belastung, welche
die von uns geforderten Mehrnutzungen, wie iiberhaupt die Bewiltigung
aller kriegswirtschaftlichen Aufgaben mit sich bringen, nicht daran
gehindert hat, derart wichtige Probleme aufzugreifen, vorzubereiten
und durchzufiihren, denn die Durchfithrung einer Regelung von Wald
und Weide erfordert eine sehr tiefe, bis ins Kleinste gehende Ver-
trautheit mit allen ortlichen Verhélinissen, zahllose Begehungen,
langwierige Verhandlungen und Beratungen und schlieBlich auch die
Ausfertigung aller Planarbeiten, Berichte und Reglemente, bis schlief-
lich der Oberforster das Werk durch persdnliche Holzanzeichnung
zur Vollendung bringen kann.

Bevor ich nun auf das Thema eintrete, gestatten Sie mir eine
grundsitzliche Begriffsbestimmung.

Ich unterscheide im Interesse voller Klarheit:

den beweideten Wald und
die bestockte Weide.

Der beweidete Wald ist in erster Linie Holzproduktionsgebiet,
und die Ausiibung der Weide ist darin geduldete und fiir den Wald
moglichst giinstig zu regelnde Nebennutzung.
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Die bestockte Weide, im Jura unter dem bei uns nicht gebréduch-
lichen, aber in das eidg. Forstgesetz aufgenommmenen Ausdruck der
Wytweide bekannt, dient gleicherweise der Holzproduktion wie der
Weide. Die Weide ist nicht nur geduldete Nebennutzung, sondern
gleichberechtigte Nutzungsart, wobei die Waldwirtschaft den Anfor-
derungen des Weidebetriebes jederzeit Rechnung zu tragen hat. Der
Bestockung fillt die Aufgabe zu, die geringwertigeren, fiir Weide
wenig wertvollen Bodenpartien produktiv auszuniitzen, der Weide
durch Abhalten der rauhen Winde Schutz vor Austrocknung zu bieten,
dem Weidevieh an heiflen Tagen das Verweilen im Schatten zu er-
moglichen oder ihm als Schneeflucht Unterschlupf zu bieten. Ich ver-
meide grundsitzlich, obwohl er so im Bundesgesetz festgelegt ist,
den Ausdruck Weidewald, der in der Praxis bald fiir den beweideten
Wald, bald fiir die bestockte Weide gebriuchlich ist und diese bziden
Begriffe auf Kosten der Klarheit vermengt und verwischt.

In unseren Wirtschaftsplinen wird bei groBerer Ausdehnung und
deutlicher Umgrenzung der bestockten Weiden aus diesen eine eigene
Betriebsklasse gebildet. Bei geringer Ausdehnung der bestockten
Weiden oder starker Ineinanderschachtelung derselben mit dem Wald
wird von einer Ausscheidung als besondere Betriebsklasse in der Regel
Umgang genommen. Die obersten Waldzonen werden ausnahmslos dein
Walde zugeteilt, auch wenn sie eher den Charakter der bestockten
Weide aufweisen. |

Héufig tritt bei uns die bestockte Weide in der Form reiner
Lérchenbestinde auf.

Die Beweidung des Waldes und der bestockten Weiden findet von
drei Fronten aus statt.

1. Von den Heimweiden her, im Friihjahr und Herbst, fiir die
gesamte Viehhabe vor und nach dem Befahren der Maiensifie
und sodann durch das Heimvieh wiihrend des Sommers. Die
Heimweiden in geniigender Ausdehnung und Qualitit fehlen
unseren Gemeinden recht hiufig. Losen sich die Gemeinden in
einzelne Hofe und Siedelungen auf, so bendtigt deren jede cinen
Anteil der Heimweiden. Dementsprechend leidet der Wald.

2. Von den Maiensiflen aus, im Friithjahr vor der Alpfahrt und im
Herbst nach der Alpentladung. Den hiufig im Waldgebiet einge-
betteten, von ihm umschlossenen Maiensédflen fehlt in der Regel
die eigene Weide.

3. Von den Alpen her, bei Weidemangel, zur Schneeflucht oder
seltener auf Grund von Servituten. Durch Ausiibung der Weide in
den obersten Waldzonen 1d8t sich die Alpzeit verlingern, was
namentlich bei Mangel an geniigender Heimweide nicht ohne
Bedeutung ist.

Erfolgt die Beanspruchung der Weide in diesen Fillen gewisser-
maBen in geschlossenem Einsatz und Aufmarsch, so ist dies bei einer
vierten Front, den leichten und beweglichen Truppen der Ziegen, weit
weniger der Fall. Sie durchstreifen Wald und Weide nach allen
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Richtungen und in sehr ansehnlichen Marschleistungen. Im Sommer
liegt ihr Weidegebiet grofitenteils in Hochlagen. Die Regelung ist
dann vorwiegend eine Sache der Ordnung des Durchtriebes vom Derf
bis in die Alpgebiete.

Manches wire zu sagen iiber die noch vielerorts iibliche freie
Gemeinatzung, die alle Talgiiter im Frithjahr unmittelbar nach der
Schneeschmelze und im Herbst nach abgeschlossener Ernte, manch-
mal wihrend des ganzen Winters, dem unbehirteten Weidgang fiir
GroB- und, schlimmer, auch fiir Kleinvieh offnet. Es ist selbstver-
stindlich, daB} sich dadurch auch eine auBerordentlich schidigende
Infiltration der umliegenden Waldungen ergibt. Uber die Bedeutung
und die Nachteile dieser freien Atzung, die in den Bestrebungen nach
Hebung der Kleinviehzucht seit Jahren wieder eine festere Stiitze ge-
funden hat, orientiert Sie ein Artikel iiber die Regelung von Wald
und Weide von Kreisoberforster A.Janett in Nr.4 des Jahrganges
1943 der SZfF, der auch in den alpwirtschaftlichen Monatsblittern
Nr. 9, 1943, erschienen ist. Ich werde mich auf diesen Artikel, welcher
die Verhiltnisse treffend beleuchtet, noch mehrfach beziehen und ver-
sage mir, dort Gesagtes nochmals ausfiihrlich zu wiederholen.

Mit Recht stellt Kreisoberforster Janett einleitend fest, daf eine
moglichst lange Erndhrung des Viehstandes auf Allmende wund
Alpen eine Existenzfrage fiir die bduerlichen Betriebe unseres Vieh-
zuchtgebietes ist, und daBl der Landwirt und Viehziichter auf die
Beniitzung der oOffentlichen Allmende — zu der auch der jetzt mit
Wald bestockte Teil des Gemeindegebietes zu rechnen ist — als Nah-
rungsquelle fiir seine Viehhabe wiihrend eines Teiles des Jahres
schlechterdings nicht verzichten kann.

Wir sind Forstleute. Ausgangspunkt unserer Uberlegungen ist die
Erhaltung unserer Gebirgswaldungen sowie die Mehrung ihrer Pro-
duktion nach Menge und Wert.

Wir sind nicht nur Forstleute. Unser Beruf bringt uns tagtéglich
mit unserer Gebirgsbevilkerung zusammen. Wir gewinnen in unserer
Tagesarbeit Einblick in deren Existenzbedingungen, die so vielfach
Existenzsorgen sind.

Forstwirtschaft und Landwirtschaft sind in unserem Kanton, nebst
dem gerade heute wieder versagenden Fremdenverkehr, die tragenden
Pfeiler der Volkswirtschaft. Die Landwirtschaft bildet die Existenz-
grundlage des Einzelnen, der Wald und seine Ertrige diejenige des
offentlichen Gemeinwesens. Diese Tatsache verpflichtet, sie verpflich-
tet sowohl Forstwirtschaft wie Landwirtschaft. Sie verpflichtet auch
uns als Forstleute.

Nur die Hebung von Forst- und Landwirtschaft, die engste Syn-
these dieser beiden Zweige der Wirtschaft, kann unserer Volkswirt-
schaft auf die Dauer dienen. Nun sind die Bestrebungen nach Intensi-
vierung der Bewirtschaftung bei der Forstwirtschaft in der Regel
aktiver, weil sie sich auf die Gesetzgebung stiitzen, dann aber auch
auf der Arbeit und dem unmittelbar einwirkenden EinfluB unseres
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Forstpersonals aufbauen konnen. Bei der Landwirtschaft unserer Berg-
gegenden ist das traditionsgebundene Beharrungsvermogen schwerer
iiberwindbar, weil fiir die Uberwindung des Beharrungswiderstandes
lediglich das Mittel der Subventionen und einer kaum alle Kreise
wirksam erreichender allgemeinen Aufklirung zur Verfiigung steht.
Aus diesen Verhiiltnissen heraus entwickeln sich die Reibungen zwi-
schen Forstwirtschaft und Landwirtschaft. Weit leichter zu 16sen wire,
wie manche andere Frage, auch die Regelung der Wald- und Weide-
verhiltnisse bei beidseitiger Betriebsintensitit. Ich betrachte es des-
halb als Pflicht unserer Forstleute, der Intensivierung der Landwirt-
schaft, soweit sie wenigstens von unmittelbarem Einfluf§ auf die Forst-
wirtschaft ist, alle Aufmerksamkeit zu schenken, gewissermallen der
Katalyt zu sein, der die Synthese ermoglicht.

Uber Wert und Unwert der Waldweide besteht wohl unter Forst-
leuten und Landwirten nur eine Meinung. Sie ist ein geringwertiger
Ersatz fiir das, was uns an produktiven Weiden flichen- oder ertrags-
mifig fehlt. Janett schreibt in seiner Arbeit mit Recht:

« Das im Schatten der Biume wachsende Futter ist geringwertig
und auf grofe Flichen und ganz unregelmidBig verteilt. Das bedingt
eine lingere tigliche Weidezeit, einen weiten, vielfach beschwerlichen
Weg von Futterplatz zu Futterplatz und daher weniger Ruhe und
Pflege der Tiere. Auf je hoherer Stufe die Viehzucht steht, je wert-
vollere Tiere geziichtet werden, desto mehr machen sich die Nach-
teile einer schlechten Weide bemerkbar. »

Eingehende wissenschaftliche Ermittlungen iiber den Futterwert
der Waldweide wiiren sehr erwiinscht.

Unbedingt notwendig ist aber auch die bessere Ausbildung des
hoheren Forstpersonals in der Beurteilung und Bewertung der Weiden
und ihrer Ertrige unter wechselnden Bedingungen. Die gegenwirtige
Studienreise bildet hiefiir einen erfreulichen Auftakt.

Ist also die Waldweide nur Notbehelf, nur Ersatz, so ist die Lo-
sung eigentlich auf der Hand liegend. Sie lautet: Mehr und ertrag-
reichere Weide.

Geniigen die reinen und bestockten Weiden, wenn auch nicht er-
trags-, so doch flichenmiBig, so ist die Aufgabe eine rein landwirtschaft-
liche. Entwiisserung, Entstrauchung, Entsteinung, nitigenfalls Diingung
der Weiden, Anlage von zweckmifBigen Trinkeanlagen, Alpver-
besserungen aller Art, wie Alp- und Weidewege, Diinger- und Giillen-
wirtschaft, Wiesenanlagen, Schermenbauten usw. sind die Mittel der
Ertragssteigerung des Weidelandes. Macht man von diesen Mitteln
Gebrauch — aber wie verhiltnismiBig selten geschieht dies noch bei
uns — so geniigt dies in vielen Féllen fiir vollkommenen Weidschutz
des Waldes. Ich konnte ihnen verschiedene Biindner Gemeinden
nennen, wo der Erfolg auf diesem Wege restlos erreicht werden
konnte. Aber Alp- und Heimwesen befinden sich bei uns leider hiufig
in einem geradezu trostlosen Zustand der Verwahrlosung.
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Die Geschiftsberichte der Kontroll- und Zentral-Molkerei in
Davos befassen sich gerne mit allgemeinen Fragen der Forderung der
Land- und Alpwirtschaft unserer Berggegenden. Ich entnehme dem
Geschiftsbericht 1942/1943 folgende Feststellung:

« Der Zustand unserer Alpweiden ist groBtenteils besorgnis-
erregend, und es ist unbedingt an der Zeit, daB Wandel geschaffen
wird. Die Verunkrautung und Uberwucherung schonster Alppartien
ist in erschreckender Vorwirtsbewegung begriffen.

Es ist unverstdndlich, daB3 in dieser Richtung von seiten der
Alpbesitzer gar nichts unternommen wird. Der Ausfall durch die
parasitire Ausdehnung der Alpenrosen-, Heidelbeeren- und Erika-
striucher betrigt heute in den meisten Alpen bis zu 30 % der Boden-
fliche, wobei besonders zu beachten ist, dafl ausgerechnet die besten
Lagen als Ertragsareal ausscheiden.

Es ist kaum denkbar, daB sich die Berglandwirtschaft den gro8en
Luxus leisten kann und es vermag, Hunderte, ja Tausende von Hekt-
aren effektiv besten Weidelandes fiir die Nutzung ausscheiden zu
sehen. Wir sind iiberzeugt davon, daB der besagten Misere auf den
Alpen abgeholfen werden kann, nicht in einem Jahr, zugegeben, es
braucht Zeit, vor allem viel Arbeit und noch mehr: grole Ausdauer. »

Dieser Schilderung ist wohl wenig beizufiigen. Dabei sind die
Bauern der Landschaft Davos ganz sicher keineswegs riickstindiger
als diejenigen anderer Gegenden unseres Kantons. Und was hier von
den Alpen gesagt wird, gilt in genau gleicher Weise von vielen, allzu-
vielen Heimweiden, wo die Verhiltnisse oft nicht besser, sondern
manchmal noch schlimmer sind.

Mit den Verhéltnissen von Gemeinden, bei denen allein mit der
Verbesserung der bestehenden Weiden das gesteckte Ziel erreicht
werden kann, habe ich mich im folgenden nicht mehr zu befassen.

Die schwer iiberwindliche Gleichgiiltigkeit der Bevolkerung gegen-
iiber Zustinden, wie sie vorstehend geschildert wurden, hat dann auch
wirklich dazu gefiihrt, daB Hunderte, um nicht zu sagen Tausende
von Hektaren nicht nur durch Weideunkriduter, sondern auch durch
den Wald zuriickerobert wurden. Noch ist dieser Prozef nicht zum
Stillstand gekommen. Der Wald verschiebt sich nach der Weide hin,
und die Weide verschiebt sich in unertriglichem Mafle in den Wald
hinein, schreibt Kreisforster Killias in seinem Kommentar zur Ex-
kursion in Langwies. Allerorts findet man Bestandesbilder, in welchen
aufmerksame Beobachtung den friiheren Zustand lichter, weitrdumiger
Bestockung einstiger Weiden leicht zu erkennen vermag. Fiir jeden
Quadratmeter Weideboden, der so seiner urspriinglichen Bestimmung
entzogen wird, braucht es nachher als Ersatz 5, 10 oder gar 20
Quadratmeter Waldweide. Der Flichenzuwachs an Wald erweist sich
so hinfig genug auch in forstlichem Sinn ais eine Errungenschaft von
hochst zweifelhaftem Wert, als wirkliches Danaergeschenk. Geordnete
Weidewirtschaft 1468t keine Weide mehr in Wald iibergehen.

Erinnern wir uns in aller Kiirze der Nachteile, die uns die Weide
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im Walde verursacht. Sie verhindert, erschwert und verzogert in er-
heblichem MaBe die Verjiingung und fithrt damit nicht allein zu ganz
bedeutenden Zuwachsverlusten, sondern auch zur Uberalterung der
Bestinde und damit, wie auch durch die Verhirtung des Bodens,
Wurzelverletzungen und Beschidigungen anderer Art zur Faulholz-
zucht. Ich habe einmal durch eine Annidherungsrechnung festgestellt,
daB der Verlust, den wir durch die F#ulnis der wertvollsten Erd-
stiicke erleiden, fiir unsere biindnerische Forstwirtschaft jahrlich
mindestens 300 000 Fr. betridgt. Die hohen Riist- und Transportkosten
im Gebirge lassen den Absatz unseres seiner sonstigen Eigenschaften
wegen so gesuchten Bergholzes und angemessene Ertrige unserer
Bergwilder nur dann als gesichert erscheinen, wenn wir Qualititszucht
treiben konnen. Die Heranziehung hochwertiger Qualititsholzer, an und
fiir sich schon durch die Schwierigkeiten friih einsetzender bestandes-
pfleglicher Eingriffe erschwert, wird durch den Weidgang im Walde
vollig verunmoglicht. Weidgang und Qualititszucht schliefen sich aus.
Sagt es nicht genug, wenn ich feststelle, dafl der Anteil an a-Qualitit
unserer Nutzholzernte bei den Obermessern nur an die 7 %, derjenige
der f-Qualitit dagegen 37 % betrigt ?

Uber die durch das Wald- und Weideregelungsprojekt Savognin
endgiiltig vom Weidgang befreiten ca. 325 ha Waldfldche, die heute
noch weit herum gesuchtes Qualititsholz liefern, schreibt Janett :

« Der Vieheintrieb ist so intensiv, dafl an eine geordnete Wirt-
schaftsfiihrung nicht zu denken ist. Die fritheren Wirtschafter hatten
sich einen den ortlichen Verhiltnissen angepafiten Femelschlagbetrieb
zurechtgelegt, das Ergebnis dhnelt aber eher dem Kahlschlag. Weide-
verbote zur Schonung der Verjiingungen wurden nicht eingehalten, jede
noch so bescheidene Abziunung von Jungwiichsen stets verweigert.
Dem Bediirfnis nach Weide mufite sich alles unterordnen. Die Fichte
legte aber eine so gewaltige Reproduktionskraft an den Tag, daB die
entbloBten Flichen sich nach und nach — erwiesenermaflen erst
dreiBig, vierzig und fiinfzig Jahre nach der Freistellung — doch
wieder mehr oder weniger bestockten. Aber der alte, priichtige Be-
stand des Bannwaldes, der Lieferant des bestbekannten Savogniner
Holzes, machte einem Kriippelbestand Platz, der in seinen iltesten
Partien nun Stangen- und Bauholzstirke aufweist, der aber nie an
die Giite des alten Waldes heranreichen wird. Eine Fliche von iiber
sechzig Hektaren hat diese Wandlung schon durchgemacht, und dem
iibrigen Wald droht das gleiche Schicksal, wenn nicht bald Abhl]fe
geschaffen werden kann. »

Ein Fall unter vielen, allzuvielen.

Wie aber hat man sich bisher dieser Schiden zu erwehren gesucht?
Grundlage der AbwehrmaBnahmen bildet Art.24 des eidg. Forst-
gesetzes :

« Nebennutzungen, die eine gute Waldwirtschaft beeintrichtigen,
wie insbesondere der Weidgang und die Streuenutzung, sind in den
offentlichen Schutzwaldungen zu untersagen oder nur in beschrinktem
Maflie zu gestatten. » '
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Und die Forstordnung unseres Kantons bestimmt hiezu: « Der
unbehirtete Weidgang des Schmalviehs in Waldbestinden oder in
Aufforstungs- und Kulturgebieten ist génzlich verboten.

In simtlichen Waldungen sind die iiblichen Nebennutzungen.
welche die Waldwirtschaft beeintrichtigen, wie namentlich der Weid-
gang jeglicher Viehgattung und das Streuesammeln, auf bestimmte

Flichen zu begrenzen oder zeitweilig einzustellen, oder ganz aufzu-
heben.

Die ganz oder bedingt zulidssigen Nebennutzungen sind dem
Interesse einer guten Waldwirtschaft entsprechend zu regeln. »

Es ist fiir viele kantonale Forstgesetze geradezu charakteristisch,
dafl der Weideschutz vorwiegend nur fiir Verjiingungs- und Kultur—
bezirke gefordert wird.

So hat man denn iiberall, wo die Verjiingung eingeleitet werden
sollte, die Waldflichen in Weidebann gelegt. Nun ist aber das in den
kantonalen Forstgesetzen niedergelegte Weideverbot fiir Verjlingungs-
flichen, wie schon die Regelung des eidg. Forstpolizeigesetzes, durch-
aus typisch fiir die friihere ausgepridgte Schlagwirtschaft mit mehr
oder weniger konzentrierten Schligen. Vom Augenblick an aber, wo
die Forstwirtschaft zum Femelschlagbetrieb mit sehr langen Ver-
jingungszeitriumen und zum Plenterbetrieb iiberging und iiberall auf
zunehmende Ungleichaltrigkeit der Bestinde hinarbeitete, mufite diese
auf dem Papier so einfache Losung zwangsldufig in eine Sackgasse
fiihren, eine Sackgasse, aus welcher heute der Ausweg zu suchen ist.
Die Waldungen wurden in rascher Wiederkehr der Schlige auf grofien
Flichen in pflegliche Behandlung genommen, in Verjlingung gesetzt
und befinden sich nun, vorab beim Plenterbetrieb, laufend in allen
Stadien des Verjiingungsganges. Das setzt nicht nur sehr weitriumige,
sondern auch jahrzehntelange oder iiberhaupt dauernde Weideverbote
voraus. Folge davon war, daBl schlieBlich die Weideverbote gar nicht
mehr gehandhabt werden konnten oder sich der Weidgang in den noch
offenen Waldungen derart intensivierte, daf sich dort die Schiden
vervielfachten. Das Resultat aller dieser Bestrebungen ist in sehr
vielen Fiéllen bis heute denkbar unbefriedigend geblieben.

Wir erleben hier die Fortsetzung einer Entwicklung, wie wir sie
in etwas anderer Weise offensichtlich schon einmal durchgemacht
haben. Wenn wir die Schilderungen des Zustandes unserer Waldungen
vor 100 bis 120 Jahren lesen, so miissen wir annehmen, daf damals
die Wiilder durch lange Mifwirtschaft erschreckend aufgelichtet waren.
Das Vieh fand in Bl6Ben, Lichtungen und sich selbst iiberlassenen
Kahlschligen aller Orten der Weide genug. Der Weidgang verteilte
sich auf viel groBere Flichen und war deshalb ortlich wenig intensiv.
Durch die neuere Entwicklung der Forstwirtschaft wurde der Weid-
gang im Walde eingeengt und damit ortlich intensiver. Dieser Ent-
wicklung sind wir heute im Begriff durch unsere AbwehrmaBnahmen
weiter Vorschub zu leisten. Nur durch diese Entwicklung 148t es sich
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iiberhaupt erkliren, daB, trotz des Weidganges, vor Zeiten pracht-
volle Lirchenbestinde heranwuchsen, die sich heute ohne kiinstliche
Eingriffe iiberhaupt nicht mehr verjiingen. Nur so lassen sich die
prachtvollen Gebirgsfichtenbestinde Savognins erkliren, deren Jung-
bestinde heute keiner Qualititserziehung mehr zugénglich sind.

Ich kann den Weg, den wir gegangen sind, kaum besser um-
schreiben, als wenn ich sage, dafl unsere Forstwirtschaft lange Zeit
hindurch das Problem der Wald/Weide-Regelung dadurch zu losen
suchte, daB} sie der Landwirtschaft Opfer, und zwar sehr ansehnliche
Opfer, zumutete, selbst aber jedes Opfer ablehnte und dabei doch
zwangsliufig und lange in ihrer Auswirkung unterschiitzte Opfer an
Bodengiite, Zuwachs und Wert auf sich nehmen muBte. Der Erhaltung
der Fliche wurde die Erhaltung der vollwertigen Produktion hintan-
gesetzt. Dieses einseitige « nur Opfer fordern » kann und wird niemals
zum Ziele fithren. Es ist weder rein menschlich, noch politisch, wirt-
schaftlich und schlieBlich auch waldbaulich ein Weg, der aufwirts
und vorwiirts fiihrt.

Hat man sich einmal zu dieser Einsicht durchgerungen, so ist die
Losung — grundsiitzlich gesprochen — denkbar einfach. Wir haben zu
priifen, ob der Wald in der Lage ist, an die Weidewirtschaft geeignete
Flichen abzutreten, wobei wir selbstverstindlich sorgfiltig das vom
Wald gebrachte Opfer und den damit zu erzielenden Gewinn gegen-
einander abwégen miissen.

Dieses Opfer kann bestehen in der Erweiterung und Arrondierung
bestehender Weideflichen, in der Auflichtung bestockter Weiden und
schlieBlich, als einschneidendste MafBnahme, in der Uberfiihrung ge-
schlossener Waldpartien in bestockte oder offene Weide, wobei die
fir die Weide am besten geeigneten Partien dieser ganz freigegeben
werden konnen, die weniger produktiven Bodenpartien, wie Steilborde,
flachgriindigere Stellen usw., vom Walde bestockt bleiben und damit
der fiir eine bestockte Weide charakteristische Idealzustand der Ver-
teilung von Bestockung und Weide erreicht wird.

Als vorbereitende MaBnahme schreibt unsere kantonale Instruktion
fiir die Erstellung von Wirtschaftsplinen vom Jahre 1938 bei der Be-
handlung der Nebennutzungen vor :

« Beim Weidgang sind folgende Erhebungen vorzunehmen :

Aufnahme der bestehenden Weideverhiltnisse durch GroB- und
Kleinvieh.

Viehzahl. :

Moglichkeiten der Ertragssteigerung bestehender Weiden.

Feststellung der fiir die Deckung der Weidebediirfnisse notwen-
digen FlichengroBe.

Priifung der Frage, ob diese Fliche in nach Lage, Bodengiite und
Neigung geeigneter Qualitit durch den Wald in Form bestockter Wei-
den, unter ortlicher Anderung der Bestockung, zur Verfiigung gestellt
werden und damit eine endgiiltige, dauernde Regelung der Weidever-
hiiltnisse unter vollstindiger Schonung des iibrigen Waldareals erreicht
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werden kann. Event. Aufstellung eines Weidewirtschaftsplanes im Ein-
vernehmen mit dem Waldbesitzer und, soweit wiinschbar, dem Melio-
rationsamt. _

Dauernde Sicherung dieser MaBinahmen (Regelung durch Beschliisse
des Kleinen Rates, Festlegung der Regelung in den Gemeindewaldord-
nungen, Ziunungen usw.).»

Am Etat konnen sodann Abziige gemacht werden, wenn durch die
Ausiibung des Weidganges oder einer anderen Nebennutzung eine er-
hebliche Verlingerung des Verjiingungszeitraumes zu erwarten ist. Der
Abzug berechnet sich durch Herabsetzung des Nutzungsprozentes um
0,2 bis 0,3 oder indem in der Mantelschen Formel eine der Verlinge-
rung des Verjiingungszeitraumes entsprechend erhdhte Umtriebzeit in
Rechnung gesetzt wird, wobei dem Vorrat pro ha und dem Anteil der
untersten Stirkeklasse, also des Nachwuchses, am Vorrat bei der Be-
messung des Abzuges besondere Beachtung geschenkt werden soll.

Und nun der bewuBte Ansporn :

« Findet eine endgiiltige, fiir die Dauer gesicherte Regelung des
Weidganges statt, so kann anliBlich der Zwischenrevision der Etat um
den Betrag der vorgenommenen Reduktion, jedoch nicht riickwirkend,
mit Genehmigung des Forstinspektorates erhoht werden, sofern es im
iibrigen die waldbaulichen Verhiltnisse gestatten. »

Wenn schlieflich in der Forsteinrichtungsinstruktion noch aus-
driicklich  festgelegt wird, daf in den Betriebsklassen der Hochlagen
der Riicksicht auf die Erhaltung, Verbesserung und Verjiingung der
oberen Waldzone alle anderen Erwigungen unterzuordnen seien, mithin
die obersten Waldzonen unter allen Umstdnden harten Eingriffen ent-
zogen bleiben, so habe ich alles Wesentliche angefiihrt, was unsere
Wirtschaftsplaninstruktion zu dieser wichtigen Frage zu sagen hat.

Praktisch wird sich nun die Arbeit so gestalten, daf} der zustindige
Kreis- und Gemeindeoberforster entweder als Vorbereitung fiir eine be-
vorstehende Wirtschaftsplanrevision, oder auch unabhingig davon, alle
vorstehend genannten Erhebungen vornimmt und hierauf im Gelinde
selbst die Moglichkeiten der Weideverbesserung und -vermehrung genau
priift. Hat er auf Grund aller dieser Untersuchungen ein Wald/Weide-
Regelungsprojekt entworfen, so findet zuerst eine Besichtigung und Be-
sprechung mit dem kantonalen Forstinspektorat statt. Erklidrt sich
dieses mit dem Vorprojekt einverstanden, so setzen die Verhandlungen
mit den Gemeinden ein, die schlieBlich zu einem Beschlufl der Gemeinde-
versammlung fiihren. In diesem Beschlufl wird alles Wesentliche schon
enthalten sein miissen, wie genauere Bezeichnung der vorzunehmenden
Weideverbesserungsmafinahmen, feste Umschreibung der fortan voll-
stindig geschiitzten Waldbezirke, allfillige Revision von Wald- und
Flurordnungen, SchutzmaBnahmen durch Ziunungen usw.

Ist die Sache soweit gediehen, so wird die ganze Regelung mit
einer gewissen formalen Feierlichkeit durch Beschluf des Kleinen Rates
endgiiltig sanktioniert und dabei alle Vorbedingungen eingehend fest-
gelegt. Sie bilden fortan einen integrierenden Bestandteil des Wirt-
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schaftsplanes. Der Kleine Rat wird insbesondere, sofern, wie in
Savognin, die erheblichen Mehrnutzungen als auBerordentliche Nutzun-
gen ohne Einsparungsverpflichtung verbucht werden, die notwendigen
Forstdepositenhinterlagen (in andern Kantonen Forstreserven genannt)
fiir Zwecke der Forst- und Weideverbesserungen einfordern. Als be-
sonders wichtig betrachte ich sodann die Bestimmung, dafl dem Forst-
personal der notwendige EinfluB eingerdumt wird, um die gewonnenen
Weiden nun auch in richtigem Zustand zu erhalten, indem dieses er-
miichtigt wird, die entsprechenden Mafinahmen anzuordnen.

Was nun noch folgt, ist die praktische Ausfiihrung, die Vornahme
der Holzzeichnungen durch den Oberforster personlich, die Anordnung
der notwendigen Ziéunungen, die nun Zug um Zug zu erstellen sind (ich
bemerke, daf beispielsweise beim Projekt Obervaz zirka 4 km Ziu-
nungen notwendig sind), die Aufstellung aller notwendigen Regula-

tive usw. ‘

Daf alsdann in der praktischen Durchfiihrung alle Sorgfalt auf die
Ausbildung neuer guter Waldmiintel, die Erhaltung von Windschutz-
giirteln, eine richtige Verteilung von Bestockung und Weideflichen, die
Sicherung guter Verbindungen zwischen den einzelnen Weideflichen
usw. verwendet werden muB, ist selbstverstindlich. Uber die technische
Durchfiihrung der Einfriedigungstypen duflere ich mich hier nicht. Die
Besprechung dieser Frage mag den Diskussionen an Ort und Stelle
vorbehalten bleiben.

Einen Grundsatz, welcher fiir Vorbereitung und Durchfiihrung und
damit fiir den Erfolg entscheidend ist, mufl ich hier aber sehr nach-
driicklich erwihnen. Hat man sich zu einer fiir die Dauer bestimmten
Losung entschieden, so sind Vorbereitung und Durchfiihrung mit aller
notwendigen Folgerichtigkeit, immer das Endziel im Auge, vorzu-
nehmen. Zogernde Entschliisse und halbe Mafinahmen fiihren nicht zum
erwiinschten Erfolg. Sie legen dem Walde Opfer auf, ohne der Land-
wirtschaft wirklich zu dienen. Die Durchfiihrung erfordert den Mut zur
Tat, zu ganzen MaBnahmen.

Einige Worte noch zur Pflege der gewonnenen Weiden. Zweck-
méBig wird eine Stockrodung auf den neuen Weidefldchen sein. Die
erstlich entstehende Vegetation bildet ein Ubergangsstadium. Es treten
vorerst allerhand Schlagpflanzen auf, die keine gute Weide bieten. Wir
horen gerne an Ort und Stelle unsere landwirtschaftlichen Fachberater,
die uns sagen mogen, mit welchen Mitteln der Weidepflege (z. B. Diin-
gung, Ansaat) nun in moglichst kurzer Zeit eine Weidevegetation er-
zielt werden kann, die eine volle Produktion der Weiden gewihrleistet.
Bei der Priifung der Wirtschaftlichkeit derartiger MaBnahmen darf der
Gewinn, den der Wald erzielt, in billiger Weise mitberiicksichtigt wer-
den. Die RiAumungsnutzungen im Walde werden deren Finanzierung
ermoglichen. .

Es wird Ihnen bei unseren Besichtigungen nicht entgehen, daf
nicht {iiberall die Verhiltnisse an der oberen Waldgrenze lings der
Alpen restlos befriedigend geordnet werden konnten und hier der ersten
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Etappe in Zukunft wohl in manchen Fillen noch eine zweite folgen
mufl. Die Regelung in diesen Zonen, wo schroffe Eingriffe in den Wald
sich verbieten, ist vor allem abhingig von der Bewirtschaftung der
Alpen selbst. Wenn die Gemeinde Savognin beschlossen hat, fiir die
Hebung der Alpweide auf einer Fliche von 20 ha eine Giillenverschlau-
chungsanlage zu erstellen, so sehe ich darin eine vielversprechende
Vorbereitung der endgiiltigen Losung. Schon vorher hatte sie durch
Melioration von zirka 26 ha Heimweideflichen, die zu einer Verdoppe-
lung des Weideertrages fiihrten, fiir die endgiiltige Regelung der
Waldweide wertvollste Vorarbeit geleistet.

Ich fiige schlieBlich noch bei, daf die Durchfiihrung einer durch-
greifenden Wald- und Weideregelung sich auf das ganze Wald- und
Weidegebiet einer Gemeinde erstrecken kann (Obervaz) oder auf einen
groferen Teil derselben (Savognin, Waldungen der linken Talseite)
oder schlieBlich auch etappenweise auf kleinere Teilgebiete (Chur-
walden, Langwies, Alvaschein, Tiefencastel, Seewis u. a.).

Es liegt in der Natur der Sache, dafl Sie morgen und iibermorgen
hauptsidchlich nur die Opfer sehen werden, die der Wald zu bringen
hatte. Die zur Verfiigung stehende Zeit reicht nicht aus, Ihnen die Ge-
winne in Form schoner, ausgedehnter und fiir alle Zeiten vor Weidgang
geschiitzter Bestinde anders als von ferne zu zeigen. Es liegt mir aber
doch daran, daf} Sie nicht den Eindruck zu grofler, fiir den Wald un-
tragharer Opfer erhalten, sondern Verlust und Gewinn gerecht bilan-
zieren. Deshalb mogen noch einige Zahlen dieses Verhiiltnis hervor-
heben.

1. Savognin

Eine Fliche bisher geschlossenen und vorratsreichen Waldes
von zirka 25 bis 30 ha wird in bestockte Weide iibergefiihrt, wobei
ein Drittel bis die Hilfte der Fliche ganz kahlgelegt werden.
Holznutzung 5000—6000 fm. Bleibend vor Weidgang geschiitzt
werden zirka 325 ha allerproduktivsten Waldes mit bis anhin be-
rilhmter Qualititsholzproduktion in einem fiir die Fichte opti-
malen Wuchsgebiet.

Weitere 100 ha bleiben einstweilen noch in beschréanktem Um-
fange dem Weidgang geodffnet.

Der Augenschein zeigt — auch die zahlreich eingesprengten
Léirchen und deren Wuchs deuten darauf hin —, dafl die in be-
stockte Weide iibergefiihrte Fliche in fritheren Zeiten vorwiegend
und in sehr lichter Bestockung der Weide diente.

2. Obervaz
Von der durch die Regelung umfafiten bedeutenden Wald-
fliche, die bisher in ihrer gesamten Ausdehnung beweidet war,
wurden
57 % mit 72 % des Etats vollstiindig geschlossen,
37 % mit 24 % des Etats in ertriiglichem Mafe noch der Wald-
weide offen gelassen,
6 % mit 4 % des Etats als bestockte Weiden ausgeschieden.
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Nachdem in der vergangenen Wirtschaftsplanperiode 1921—1939
der Holzvorrat in den Gemeindewaldungen von Savognin sich um rund
25700 fm oder um 13 % erhoht hat und der Zuwachs sich bei einem
Etat von 3000 fm auf rund 3600 fm errechnen lief}, scheint das ge-
brachte Opfer der zusitzlichen Nutzung von 5000—6000 fm auch im
Hinblick auf die Vorrats- und Zuwachsverhéltnisse durchaus verant-
wortbar.

Auch die Waldungen der Gemeinde Obervaz wiesen in der letzten
Wirtschaftsplanperiode 1912—1933 eine Vorratszunahme von rund
16 700 fm oder 9 % auf, wobei gleichzeitig der Mittelstamm sich von
0,62 fm auf 0,69 fm und das Starkholzprozent von 22 auf 27 erhohte,
so daB auch in diesem Falle das Opfer bestimmt ertriglich ist.

Damit konnte ich nun meinen Vortrag schlieBen. Ich darf aber
wohl annehmen, daf es Sie interessiert, in welcher Weise im Gegensatz
zum bisherigen BG der Entwurf eines neuen Forstgesetze, wie er vom
schweizerischen Forstverein eingereicht wurde, die Frage der Wald-
weide behandelt.

Soweit es sich um die grundsitzliche Frage der Regelung als
Nebennutzung handelt, habe ich bereits auf Art.24 des heutigen BG
und die diesem angepalBte kantonale Forstordnung verwiesen. Ganz
allgemein ist wohl zu sagen, daf beide, eidgendssisches Gesetz und
kantonale Verordnung, die Wald/Weide-Frage bisher eigentlich nur in
negativem Sinn, das heiBt durch Verbote und Einschrinkungen, und
zwar, wie ich festgestellt habe, in recht unzuliénglicher Weise zu losen
gesucht haben. Die positive Forderung einer Ausscheidung zwischen
Wald und Weide fehlte. Hier hat ein neues Forstgesetz einzusetzen. Es
soll Ausscheidungen dauernden Charakters bewufBit fordern, wobei dann
gleichzeitig die Regelung der Nebennutzungen parallel dazu ebenfalls
eine positivere Fassung erhalten darf.

Wegleitend werden fiir uns bei allen diesen Mafinahmen, auch heute
schon, nicht engherzige Auslegungen von Gesetzesbestimmungen sein
diirfen, sondern die Uberlegung: Dient die Mafinahme, in den Gesamt-
rahmen der Wirtschaft einer Gemeindewaldung eingefiigt, unserm
Walde und ldBt sie sich in Einklang bringen mit Sinn und Geist eines
sicher noch guten, aber doch etwas veralteten Gesetzes? Wir haben des-
halb auch einschneidende MaBnahmen der Wald/Weide-Regelung bisher
nie als bewilligungspflichtige Rodungen betrachtet und befinden uns
damit in Ubereinstimmung mit der Auffassung der eidgendssischen In-
spektion fiir Forstwesen.

Doch nun zum neuen Gesetzesentwurf:

Ganz neu und positiver hat die Kommission des SFV den Artikel
itber die Nebennutzungen gefafit :

« Nebennutzungen diirfen in den Offentlichen Waldungen nur in
einem Umfange gestattet werden, welcher eine gute Waldbewirtschaf-
tung nicht beeintrichtigt.

Der Weidgang von GroB- und Kleinvieh ist grundsétzlich in allen
Waldungen, ausgenommen die besonders ausgeschiedenen bestockten
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Weiden, untersagt. Seine Ausiibung kann in beschrinktem Umfange nur
mit besonderer Bewilligung der kantonalen Aufsichtsbehorde gestattet
werden.

Weidesduberungen (Entsteinungen, Siuberung von Striuchern, Far-
nen usw.) konnen in bestockten Weiden und offenen Weiden in Waldes-
nihe durch die kantonale Regierung verfiigt werden, wenn dies zu ver-
mehrtem Weideschutz umliegender Waldungen geboten erscheint.

Der Bund kann die erstmalige Anlage von Einfriedigungen, welche
einer zweckmiBigen und dauernden Regelung der Weideverhéltnisse
dienen, durch Beitrdge unterstiitzen. »

Die Beitrige an die Kosten von Einfriedigungen zur dauernden Rege-
lung der Weideverhiltnisse wurden im Entwurf auf 30 bis 50 % ange-
setzt. Hiezu wiirde noch eine kantonale Subvention kommen.

Im weitern sollen Einfriedigungen von subventionierten Auf-
forstungen der gleichen Beitrige teilhaftig werden wie die Aufforstung
selbst. Der Leitgedanke bei der geringeren Bemessung dieser Beitrige
im heutigen Gesetz war der, dal damit andere dauernde Weiderege-
lungen begiinstigt werden sollten. Diese mittelbare Forderung erwies
sich als TrugschluB. Im Gegenteil, die geringen Beitrige an die Einfrie-
digungen in Verbindung mit den zu erwartenden Unterhaltskosten wirk-
ten sich fiir die Inangriffnahme von Aufforstungen eher hemmend aus.

Im iibrigen glaube ich, hier auf eine einldBlichere Begriindung
unserer Vorschliige im neuen Artikel iiber die Regelung der Neben-
nutzungen verzichten zu diirfen. Die neue Fassung enthélt alle Vor-
aussetzungen fiir die Durchfiihrung dauernder Wald/Weide-Regelungen.
Der ortlichen Beurteilung bleibt nach wie vor iiberlassen, wie diese
Regelungen durchgefiihrt werden miissen.

Ich gelange damit zum SchluB. Die Frage der dauernden Regelung
der Waldweide ist fiir unsere Gebirgsforstwirtschaft eine Lebensfrage,
die neben der ErschlieBung der Waldungen die wesentlichste und unent-
behrlichste Voraussetzung einer intensiven Bewirtschaftung der Ge-
birgswilder bildet. Sie allein gestattet uns, im Laufe der Zeit das Ziel
hochster Mengen- und Wertproduktion zu erreichen. Sie bildet gleich-
zeitig die Vorbedingung fiir die denkbar vollkommenste Erhaltung der
Schutzaufgabe unserer Bergwilder. Die Regelung ist aber auch eine
Existenzfrage fiir die Gebirgslandwirtschaft. Die erzielbaren Erfolge
belohnen in reichem Mafe die damit verbundene groBe Miihe und
Arbeit. Sie fiihren Land- und Forstwirtschaft dazu, in enger Zusammen-
arbeit sich selbst, und damit unserer Volkswirtschaft, zu dienen. Das
Verstindnis, welches die Forstwirtschaft in opferwilliger Weise den
Lebensbediirfnissen der Landwirtschaft entgegenbringt, wird sich —
ich zweifle nicht daran — fiir die Forstwirtschaft auch auf anderen
Gebieten nur fruchtbar auswirken koénnen. Lassen Sie bei den kom-
menden Begehungen, ich bitte darum, in Threr Beurteilung und Kritik
das groBe Ziel nicht aus den Augen, das uns vorschwebt. Die Errei-
chung dieses Zieles wird im Kanton Graubiinden ein Menschenalter
erfordern. Noch stehen wir erst am Anfang.



	Die Regelung von Wald und Weide in Graubünden

